
Informationstext zum Kahoot-Spiel „Probezeit, Kündigung, 

Rechte und Pflichten“ 

 

http://dortmund-bk.cjd-chancen.de/lernen/wirtschafts-und-

betriebslehre/verlinkung-berufsausbildung/berufsausbildung-

fp-neu/ 

 

Innerhalb der Probezeit kann ohne Angabe von Gründen 

gekündigt werden.  

Die Probezeit muss mindestens einen Monat und darf in der 

Regel nicht länger als vier Wochen dauern. 

Nach der Probezeit besteht besonderer Kündigungsschutz. 

Nach der Probezeit darf der Auszubildende mit einer 

Kündigungsfrist von vier Wochen die Ausbildung kündigen. 

Eine fristlose Kündigung ist aus wichtigen Gründen möglich. 

Hierzu gehören Schwarzarbeit in demselben Gewerbe und 

Diebstahl. 

Die Vorschriften für die duale Berufsausbildung sind in der 

Handwerksordnung und im Berufsbildungsgesetz geregelt. 

Zu den Pflichten des Auszubildenden gehört die 

Sorgfaltspflicht. Der Ausbildende hat die Pflicht, dem 

Auszubildenden am Ende der Ausbildung ein Zeugnis 

auszustellen. 

 

Die Inhalte der betrieblichen Ausbildung sind in der 

Ausbildungsordnung festgelegt. 
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